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Übersicht zu den Änderungen 

Berufsnummer 47121 88606 

Geschützter Titel Mediamatikerin EFZ/  
Mediamatiker EFZ 

Mediamatikerin EFZ /  
Mediamatiker EFZ 

Trägerschaft ICT Berufsbildung Schweiz ICT Berufsbildung Schweiz 

Gegenstand und Dauer 

Fachrichtungen oder Schwerpunkte Keine; ab dem 3. Lehrjahr findet ge-

mäss Bildungsplan eine Vertiefung in 
mindestens drei der Handlungskom-
petenzbereiche 1 bis 5 statt. 

Keine 

Berufsfeld Nein Nein 

Dauer der berufliche Grundbildung 4 J. 4 J. 

Anrechnung für Keine Keine 

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz 

Ausnahmen Jugendarbeitsschutz Nein Nein 

Bildung in beruflicher Praxis 

Anzahl Tage pro Woche 3 3,25 

Schulische Bildung 

Lektionen Berufskenntnisse 2160 (1680 BK + 480 ABU) 1640 

Lektionen Allgemeinbildung Integriert 480 

Lektionen Sport 280 280 

Lektionen Total 2440 2400 

Modell Reg.; ABU integriert. ICT-Modell mit modular organisier-
tem Unterricht 

Überbetriebliche Kurse 

Anzahl Tage 24-28 (26 im Bildungsplan) 25 

Qualifikationsverfahren 

Qualifikationsbereiche  Praktische Arbeit 

 Berufskenntnisse und Allge-
meinbildung 

 Praktische Arbeit 

 Allgemeinbildung 

Teilprüfung (Stunden) Nein Nein 

Praktische Arbeit (Stunden) 70-90 als IPA 70-90 als IPA 

Berufskenntnisse (Stunden) 6-8 (7 im Bildungsplan) Keine; die Berufskenntnisse wer-

den über die Erfahrungsnoten be-
wertet. 

Erfahrungsnoten 

Berufliche Praxis Nein Nein 

Berufskundlicher Unterricht Ja Ja 

Überbetriebliche Kurse Ja Ja 

 

Legende: Feld: geänderte Bestimmung; fett: konkrete Änderung; J: Jahr/e; BK: Berufskenntnisse; ABU: Allgemeinbildender Unterricht; Degr.: Degressives Schulmodell; Reg.: 
Gleichbleibendes Schulmodell; Block.: Blockunterricht; IFK: Interkantonaler Fachkurs; IPA: Individuelle praktische Arbeit; VPA: Vorgegebene praktische Arbeit. 
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